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1. Rechtsgrundlagen

1991 beschloss die Gemeindevertretung die Aufstellung eines Bebauungsplanes III der die "Dorfmitte" bis

zum "Seeufer" des Upahler Sees umfasst.

Erst 1999 wurde der B-Plan genehmigt und am 04.02.2000 rechtskräftig.

2001 wurde die Aufstellung einer 1. Änderungdie im wesentlichen die Anlage eines Tennisplatzes zum

Anliegen hatte, beschlossen.

Nach Erreichung des Standes §33 BauGB wurde die 1. Anderung bisher nicht weiterbearbeitet.

Da zwischenzeitlich weiter Änderungsbedarfin Bezug auf die Baunutzung in einem Teilgebiet entstanden ist,

soll die 1. Änderungvollständigneu bewertetwerden.

Die Gemeinde Klein Upahl beabsichtigt auf der Grundlage des §§1, 2, 8,9 und 10 BauGB (in der Fassung

der Bekanntmachung vom 23.09.2005, BGBI. S. 2414) eine 1. Anderung des B-Planes Nr.3 aufzustellen.

Die Änderungumfasst die Erweiterung des Geltungsbereiches im Osten des B-Ptangebietes, die Änderung

derArt der baulichen Nutzung in einem kleinen Teilbereich im Zentrum des B-Gebietes, die Anpassung eines

Baufeldes sowie die Einarbeitung des aktuetlen Flurstücks-und Gebäudebestandes.

Gemäß§1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften des BauGB überdie Aufstellung von Bauleitplänenauch

fürderen Anderung, Ergänzungund Aufhebung.

Ein rechtskräftigerFlächennutzungsplanliegt fürKlein Upahl nicht vor.

Die 1. Änderungerfolgt daher auf Grundlage des §8 Abs. 2 BauGB, da der Bebauungsplan ausreicht um die

städtebaulicheOrdnung zu sichern.

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes III erfolgt entsprechend §1 Abs. 4 BauGB in Übereinstimmungmit

den Zielen derRaumordnung.

Besonders berücksichtigtwerden die Wohnbedürfnisseder Bevölkerungund die Schaffung und Erhaltung

sozial stabiler Bevölkerungsstrukturen(§1 (6) Nr. 2 BauGB) sowie die Belange von Sport, Freizeit und

Erholung (§1 (6) Nr. 3 BauGB) mit dem Ziel der Erhaltung, Erneuerung, FortenhA/icklung und der Anpassung

vorhandene Ortsteite.

Gemäß§1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes einschließlichdes Naturschutzes und

der Landschaftspflege bei den geplanten Anderungen zu berücksichtigen.

Die ergänzendenVorschriften zum Umweltschutz des §1a werden beachtet.

In Verbindung mit §8a des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wird ein entsprechender Ausgleich für

die sich aus der 1. Änderungergebenden möglichenEingriffe ermittelt und festgeschrieben.

Eine förmlicheUmweltprüfungnach §2 Abs. 4 BauGB ist fürdie geplante Änderungdes B-Planes III nicht

erforderlich, da §2 Abs. 4 Satz 1 BauGB betont, dass sich die Umweltprüfungnur auf die erheblichen

Umweltauswirkungen bezieht.

Aus dem Erheblichkeitskriterium ergibt sich, dass solche Umweltbelange fürdie Ermitttung und Bewertung

außerBetracht bteiben können,die von dem jeweiligen Plan, hier 1. Änderung,überhauptnicht betroffen

sind.
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Darüberhinaus werden auch nicht erhebliche Beeinträchtigungenals tolerierbar und daher nicht

prüfungsrelevanthingenommen.

(Hinweise zum Gesetz zurAnpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Amtsblatt für

Mecklenburg-Vorpommern 2004, Nr. 35, S. 748)

Von der frühzeitigenBürgerbeteiligungwird abgesehen, da die Unterrichtung überdie geplante Änderung

zuvor bereits auf anderer Grundlage erfolgt ist und die 1 . Änderungsich auf dem Plangebiet und die

Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt (§3 Abs.1 BauGB).

2. Planungsziel

Der Geltungsbereich soll im Osten des Plangebietes um die Flächedes Tennisplatzes erweitert werden.

Weiterhin soll eine an den Tennisptatz und an das Mischgebiet aus B-Plan Nr.1 angrenzende Fläche

einbezogen werden. Diese wurde bis Anfang der 90-iger Jahre als landwirtschaftliches Betriebsgelände

genutzt. Auf ihr befindet sich ein größererleerstehender Stall in einem desolaten Zustand und zwei kleinere

Stallruinen.

Auf dleser Flächesoll die Möglichkeitzur Emchtung eines Vereinshauses fürden Tennisplab geschaffen

werden.

Im Zentrum des Plangebietes wird die Nutzungsart von Sondergebiet Ferienhaus in Allgemeines Wohngebiet

geändert, um der zwischenzeitlichen Ortsentwicklung Rechnung zu tragen.

Das Baufeld am "Wasserweg" wird auf Flurstück37/2 erweitert.

Die texttichen Festsetzungen (Teil B) werden überarbeitet

Doppelte und überflüssigeFestsetzungen werden gestrichen.

Der aktuelle Kataster- und Gebäudebestandwird fürden gesamten B-Planbereich übernommen.

3. Geltungsbereich

Die 1. Änderungumfasst die Flurstückebzw. Teile der Flurstücke29/1, 29/2, 30, 31, 33, 37/2 und 11/5

innerhalb des bisherigen Geltungsbereiches des B-Planes III.

Zusätzlicheinbezogen werden die Flurstücke8/1, 9/5, 10/5, 11/4 sowie ein Teil des Flurstückes8/2.

4. Bestandsbeschreibung

B-Plan III umfasst im wesentlichen die alte Dorfmitte des ehemaligen Gutsdorfes mit dem Gutshaus und dem

Speicher ats Zentrum und den zum Teil noch vorhandenen Wirtschafts- und Wohngebäudensowie den

Gebäudenaus der Aufsiedtungszeit.

Begründung 1. Änderung B-Plan III Klein Upahl 2
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Die Neubebauung nach Aufstellung des B-Planes ist gering.

Der überwiegendeTeil der Gebäudewurde modernisiert.

Im Osten des Plangebietes liegt das in einer ehemaligen Baracke eingerichtete Gemeindehaus.

Ein Teil des Gebäudeswird als dörflichesLandtechnikmuseums genutzt. An das Gemeindehaus schließen

sich Spiel- und Bolzplätzeund der Tennisplatz an.

Mehr als ein Drittel der Flächedes B-Plan III wird von den Wiesenflächenzwischen Ortsbebauung und Ufer

des Upahler Sees eingenommen.

Bis auf einen schmalen Streifen entlang des Ortsrandes sind diese Teil des Naturschutzgebiets "Upahler und

Lenzener See". Die aktuellen Grenzen wurden mit Verordnung vom 09.07.1999 festgelegt.

Mit einerAusnahmegenehmigung befindet sich die dörflicheBadestelle am Upahler See in diesem

Naturschutzgebiet.

Das Naturschutzgebiet wurde 2004 als Teil des FFH-Gebietes DE 2238-302 "Wald- und

Gewässergemeinschaftvon GroßUpahl und Boitin" gemeldet.

5. Einzelfragen der Planung

Tennisplatz. Vereinshaus

Aufden Flurstücken9/5, 10/5 und 11/4 wurde ein Tennisplatz mit 3 Spielfeldern eingehchtet.

Diese Ftächewird in den Geltungsbereich des B-Ptanes einbezogen.

Weiterhin wird der Geltungsbereich um Flurstück8/1 und einem kleinen Streifen des Flurstückes8/2

erweitert.

Diese zur Zeit mit einem alten, leer stehenden Stall und zwei kleineren Stallruinen bebaute Flächesoll für

den Bau eines Vereinshauses des Tennisvereins gesichert werden.

Flurstück8/1 grenzt unmittelbar an das Mischgebiet aus B-Plan Nr. 1.

Beide Flächengrenzen im Osten an die offene Feldflur.

Zur Abgrenzung der Ortslage und als Ausgleich soll entlang dieser Grenze eine 3-reihige, 6,0 m breite und

195,0 m lange Feldhecke angelegt werden.

Die Nutzungsart der einbezogenen Ftächenwird als Flächefürden Gemeinbedarf festgesetzt. Sie ergänzt

und erweitert damit den gleichartigen Bereich um das Gemeindehaus, das dörflicheMuseum und die Spiel-

und Bolzplätzeund ergänztsomit das Sport- und Freizeitangebot in der Ortslage (§1 (6) Nr. 3 BauGB).

Die im Baulastenverzeichnis auf Flurstück12/1 und 11/5 eingetragenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte für

die Nutzung des Tennisplatz und die in Flurstück12/1 eingetragenen Parkflächenwerden in die

Festsetzungen des B-Planes übernommen.

Begründung 1. Änderung B-Plan III Klein Upahl
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Fturstück12/1 am Museum

Diese Ftächedes Flurstückesist bereits in den Geltungsbereich des B-Planes III einbezogen.

Jedoch wurde bei der Darstellung das jetzige, private Flurstück12/2 mit der darauf befindlichen Bebauung

nicht berücksichtigt. Die Grenze der Flächefürden Gemeinbedarf wird entsprechend korrigiert.

Das Baufeld am Museum wird bei annäherndgleicher Flächeverschoben und an die Grenze zu Flurstück

12/2 angepasst.

Es besteht die Vorstellung in diesem Baufeld ein Schleppdach füralte, landwirtschaftliche Technik zu

emchten, die zur Zeit noch im Freien abgestellt werden muss.

Anderunaen der Nutzunasart auf den Flurstücken29/1. 29/2. 30. 31. 33

Die vom Gutshaus in südlicheRichtung führendeDorfstraßeist beidseitig locker bebaut.

Die Wohnbebauung aufder rechten (westlichen) Straßenseitewurde im B-Plan als Allgemeines Wohngebiet,

die auf der östlichenSeite als Kleinsledlungsgebiet festgesetzt.

Der hinter der Wohnbebauung auf der rechten Seite liegende Bereich mit Nebengebäudenund freien

Garten- und Wiesenftächenwurde als Sondergebiet das der Erholung dient mit der PräzisierungFerienhaus

festgesetzt.

Angestrebtes Ziel war es in der landschaftlich reizvollen Umgebung Klein Upahls fürdie

GrundstückseigentümerzusätzlicheEinnahmequellen im Bereich des Tourismus zu erschließen.

Die Entwicklung seit Aufstellung der ersten B-Planentwürfeergab fürdieses Konzept keinen Durchbruch.

Gleichzeitig stieg besonders in den Famitien der Grundstückseigentümerdas Interesse vorhandene und

umgebaute Gebäudeals Dauerwohnung zu nutzen.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und unter Berücksichtigungdes öffentlichenInteresses um

sozial stabilen Bewohnerstrukturen (§1 (6) Nr. 2 BauGB) soll ein Teil des ausgewiesenen Sondergebietes

das der Erholung dient in ein Allgemeines Wohngebiet umgewandeltwerden.

In diese Umwandlung werden die im Zentrum des Plangebietes liegenden Teile der Flurstücke29/1, 29/2, 30,

31 und 33 einbezogen. Aufdiesen Flächensind bereits Gebäudevon einigem Gewicht vorhanden.

Gleichzeitig wird die ursprüngticheSondergebietsflächeum ca. 3.650 m2 reduziert, indem die

dorfabgewandte Grenze des neu festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes um ca. 30 m zurückgesetztwird.

Um die vorhandene lockere Bebauung zu erhalten werden sehr enge Baugrenzen gefasst und eine niedrige

Grundflächenzahlfestgesetzt.

Einzelhäuser, Eingeschossigkeit und offene Bauweise werden entsprechend des angrenzenden Allgemeinen

Wohngebietes festgesetzt.

Das Erhaltungsgebiet E3 (alte Schmiede und altes Spritzenhaus) wird aufgehoben. da der Zustand der

Gebäudedas Erhaltungsziel nicht mehr rechtfertigt.

Begründung 1. Änderung B-Plan III Klein Upahl



IngenieurbüroOSTERKAMP & KLÜCK *** Gülzow-Güstrow

Änderunaenan den textlichen Festsetzunaen

überflüssigeund doppelte Festsetzungen werden gestrichen

ehemalige Festsetzung 1 - Ausschluss der Grenzbebauung

Die Regelung zur Grenzbebauung der Landesbauordnung ist anzuwenden.

ehemalige Festsetzung 2 - Abstandsregelung

Diese ist durch alte und bereits erfolgte neue Bebauung überholtund überflüssigund steht zum Teil in

Widerspruch zu den ebenfalls festgesetzten Baugrenzen.

ehemalige Festsetzung 5 - siehe Festsetzung 2

Festsetzung 13 wird im Ausschluss auf die überhauptzulässigen Nutzungen Vergnügungsstättenund

Tankstelle begrenzt

ehemalige Festsetzung 16 zum Erhaltungsbereich E3 sowie Verweise auf E3 in sonstigen

Festsetzungen, da E3 aufgehoben wurde

Kataster- und Gebäudebestand

Gegenüberder ursprünglichen Planzeichnung gab es eine Vielzaht von Änderungenin Flurstückszuschnitt

und Bezeichnung.

Diese Änderungenwurden auf der Grundtage der aktuetlen Flurkarte (Stand 19.09.2005) erfasst und

informativ im gesamten Geltungsbereich eingearbeitet.

Auch der Gebäudebestandwurde entsprechend der aktuellen Flurkarte überprüftund ggf. ergänzt.

Zusätzlicherfolgte eine örtlicheUberprüfungunter Nutzung von Luftbildaufnahmen (digitales Ortho Foto

LVMA M-V Bildflug 2005), da auch in der Flurkarte noch nicht alle Gebäudeeingetragen waren.

Die so erfassten Gebäudesind in der Planzeichnung durch eine gestrichelte Außenliniegekennzeichnet.

6. Ver- und Entsorgung

Verkehrsanlaaen

Die neu einbezogenen Flächensind direkt oder überGeh- und Fahrrechte an das öffentlicheStraßen-und

Wegenetz angeschlossen.

Die in der baulichen Nutzung geändertenFlurstückesind wie bisher überdie vorderen Grundstücksteile

angebunden.

Trinkwasser

Klein Upahl istan diezentrale Wasserversorgung der Gruppenwasserversorgung Gerdshagen

angeschlossen.

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband (WAZ) Güstrow, Bützow,

Sternberg.

Begründung 1. Änderung B-Plan III Klein Upahl
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Die Betriebsbesorgung erfolgt durch die EURAWASSER Nord GmbH.

Alle durch die 1. Änderungbetroffenen bebauten Grundstückesind an die öffentlicheWasserversorgung

angeschlossen.

Abwasser

In Klein Upahl ist keine zentrale Abwasserentsorgung vorhanden.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt daher dezentral überablusslose Gruben oder Kleinkläranlagen. Die

Kleinkläranlagensind entsprechend DIN 4261 mit einer biologischen Reinigungstiefe aus bzw. nachzurüsten.

GemäßAbwasserbeseitigungskonzeption des WAZ Güstrow, Bützow,Sternberg ist auch zukünftigeine

dezentrale Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Regenwasser

Das von den Dachflächenund anderer befestigter Flächenauf den Grundstückenanfallende Regenwasser

ist auf den Grundstückenzu sammeln und zu versickern.

Oberflächenwasservon Straßen-und Wegen ist überBankette und Gräbenzu versickern.

Feuerlöschwasser

Die Löschwasserversorgungerfolgt aus dem Upahler See.

Elektroenergie

Die Energieversorgung erfolgt durch die WEMAG Schwerin.

Telekommunikation

Die Ortslage Klein Upahl ist durch die Deutsche Telekom fernmeldetechnlsch erschlossen.

Müllentsorauna

Die Mültentsorgung ist durch den Landkreis Güstrowgeregelt und erfolgt z.Zt. durch die Städtereinigung

West GmbH.

Alttasten

Auf Flurstück8/1 befindet sich der alte Stall sowie zwei kleine Stallruinen mit den landwirtschaftstypischen

Nebenanlagen.

Die übrigenFlächensind durch die vorhandene Nutzung geprägt.

Altlasten sind der Gemeinde nicht bekannt.

Begründung1. Anderung B-Plan III Klein Upahl
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7. Umweltbericht - Grünordnung

zur Satzung der Gemeinde Klein Upahl

Kreis Güstrow

überdie 1. Anderung des

Bebauungsplanes III
"Dorfmitte / Seeufer"

7.1. Einleitung

7.1.a. Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele

Die Aufstellung des Bebauungsplanes II in Klein Upahl wurde 1991 begonnen. Die Rechtskraft erlangte er im

Jahr 2000. Eine erste Anderung wurde 2001 begonnen. Sie wurde jedoch nicht abgeschlossen.

Mit der nun vorgelegten 1. Änderungdes B-Planes III werden folgende Ziele verfolgt, die auch die Ziele der

alten ersten Änderungbeinhalten:

Der Geltungsbereich soll im Osten des Plangebietes um die Flächedes Tennisplatzes erweitert werden.

Weiterhin soll eine an den Tennisplatz und an das Mischgebiet des benachbarten B-Planes Nr. 1

angrenzende Flächeeinbezogen werden.

Auf dieser zur Zeit mit einem alten Stall und zwei Stallruinen bebaute Flächesoll die Möglichkeitzur

Errichtung eines Vereinshauses geschaffen werden.

Außerdemsoll im Zentrum des Ptangebietes die Nutzungsart von Sondergebiet das der Erholung dient,

Ferienhaus, in Allgemeines Wohngebiet geändertwerden.

Die textlichen Festsetzungen werden durch Streichung doppelter und überflüssigerFestsetzungen

überarbeitet. Festsetzungen zur Grünordnungund zum Ausgleich sind nicht betroffen.

Begründung 1. Änderung B-Plan III Klein Upahl
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7.1.b. Darstellung derZiele des Umweltschutzes nach einschlägigenFachgesetzen und Fachplänen,

die fürden Bauleitplan von Bedeutung sind und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei

der Aufstellung berücksichtigtwerden.

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 8.2414) §1a

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden und die Vermeidung voraussichtlich erheblicher

Beeinträchtigungendes Landschaftsbildes werden durch die Festsetzung der engen Baugrenzen im Bereich

der NutzungsänderungenSondergebiet Ferienhaus in Allgemeines Wohngebiet und Nutzung bereits

bebauter Flächenfürdie Erweiterung am Tennisplatz berücksichtigt.

Die Ziele gemäß§1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Landesnaturschutzgesetz (LNatG M-V vom 21.07.1998, zuletzt

geandert am 09.08.2002)

1. nachhaltige Sicherung von Boden, Wasser, Pflanzen- und Tierwelt,

2. nachhaltige Sicherung der Regenerationsfähigkeitund Nutzungsfähigkeitder Naturgüter,

3. nachhaltige Sicherung derVielfalt, Eigenart und Schönheitvon Natur und Landschaft

wurden durch gestalterische Festsetzungen und Anpflanzungsgebote berücksichtigt.

Die Ziele gemäß§3 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 Landeswassergesetz (LWaG M-V vom 30.11.1002)

1. keine Behinderung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung und

2. Erhaltung des Wasserrückhaltevermögens

werden durch Begrenzung der Grundftächen, Festsetzungen zur der Gestaltung der Wege und

Festsetzungen und Sicherung der vorhandenen Wiesenflächenberücksichtigt.

Die Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIMSchG vom 14.05.1990) wurden durch

Festsetzungen zum passiven Lärmschutzberücksichtigt.

7.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Umweltprüfungnach §2 Abs. 4 Satz 1

§2 Absatz 4 Satz 1 BauGB betont, dass die Umweltprüfungsich nur auf die voraussichtlichen erheblichen

Umweltauswirkungen bezieht.

Aus dem Erheblichkeitskriterium ergibt sich, dass solche Umweltbelange fürdie Ermittlung und Bewertung

außerBetracht bleiben können,die von dem jeweiligen Plan überhauptnicht betroffen sind; darüberhinaus

werden auch nicht erhebliche Beeinträchtigungenals tolerierbar und daher nicht prüfungsrelevant

hingenommen.

(Hinweise zum Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien, Amtsblatt für

Mecklenburg-Vorpommern 2004, Nr. 35, S. 748)

Begründung 1. Änderung B-Plan III Klein Upahl
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Der B-Plan III ist seit dem 04.02.2000 rechtskräftig.

Zu beurteilen ist die 1. Änderungdes B-Planes.

Mit dieser soll der Geltungsbereich im Nordosten um die Flächeder Tennisplätzeund um eine bereits

bebaute Flächeerweitert werden sowie auf einer kleineren Flache im Zentrum des B-Gebietes die

Nutzungsart von Sondergebiet Ferienhaus in Allgemeines Wohngebiet geändertwerden.

Die weiteren Anderungen beinhalten im wesentlichen Anpassungen an den vorhandenen Zustand.

In Proportion zur Gesamtgrößedes Baugebietes sind durch die 1. Änderungdes B-Planes keine erheblichen

Umweltauswirkungen im Vergleich zum derzeitigen Zustand zu erwarten.

Eine förmlicheUmweltprüfungnach §2 Abs. 4 ist daher nicht erforderlich.

Das Plangebiet grenzt an und schließtim östlichenTeil einen Teil des Naturschutzgebietes "Upahler und

Lenzener See" ein. Die aktuelle Festsetzung der Grenzen erfolgte 1999.

Der Grenzverlauf des Naturschutzgebietes wurde im rechtskräftigenB-Ptan bereits berücksichtigt.

Das Naturschutzgebiet ist Teil des 2004 gemeldeten FFH-Gebietes DE 2238-302 "Wald- und

Gewässerlandschaftum GroßUpahl und Boitin.

Die im Rahmen der 1. Anderung vorgesehene Erweiterung des Geltungsbereiches liegt auf der

seeabgewandten Seite der Ortslage, die Bebauung auf der Flächemit einer Änderungder Nutzungsart ist im

wesentlichen vorhanden.

Es sind aus der 1 . Änderungkeine zusätzlichenAuswirkungen auf das FFH-Gebiet zu erwarten, so das keine

Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfungbesteht.

Bestandsaufnahme des derzeitiaen Umwettzustandes

Das Plangebiet umfasst den südlichen,alten Teil der Ortslage, geprägtvon Teilen der alten Gutsanlage mit

der dazugehörigenWohnbebauung, Bauten aus der Aufsiedlungsphase und einzelne neue Eigenheime.

Die Baugrundstückewurden entsprechend der Ansprücheder Eigentümerbegrüntund gestaltet.

Zum Teil werden noch größereNutzgärtenbearbeitet.

Der Grünlandstreifenzum Upahter See ist als Naturschutzgebiet geschützt.

Prognose überdie Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführungund Nichtdurchführungder Planung

Zu beurteilen ist die 1. Änderungdes B-Planes III.

Die Auswirkungen der Änderungdes Bebauungsplanes im Rahmen der Neufassung auf die zu prüfenden

Umweltbelange gemäß§1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden zusammenfassend wie folgt eingeschätzt

a) Auswirkungen aufTiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefügezwischen ihnen

sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt.

keine wesentlichen Änderungenzum vorhandenen Zustand, die Einbeziehung des bereits bebauten

Begründung 1. Änderung B-Plan III Klein Upahl
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Flurstückes8/1 ist ein Betrag zur rationellen Bodennutzung

b) Erhaltungsziele und Schutzzwecke der FFhl-Gebiete und Vogelschutzgebiete

keine Auswirkungen

c) Umweltbezogene Auswirkungen aufden Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung

insgesamt

keine Auswirkungen

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüterund sonstige Sachgüter

keine Auswirkungen

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällenund Abwässern

Abfälleund Abwässerwerden fachgerecht entsorgt.

Neue wesentliche Emissionen und zusätzlicherAnfall von Abwasser sind durch die 1. Änderungnicht zu

erwarten.

f) Nutzung emeuerbarer Energien sowie sparsame und effizierte Nutzung von Energie

die Änderungdes B-Planes hat keine Auswirkungen auf die Energieausnutzung und Anwendung

g) Darstellung von Landschaftsplänenund sonstigen Plänen

Ein Landschaftsplan wurde nicht aufgestellt. Die grünordnerischen Festsetzungen werden nachfolgend

beschrieben.

h) Erhattung bestmöglicherLuftqualitätin Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach europarechtlichen

Vorgaben durch Rechtsverordnung festgesetzt sind.

die Anderung des B-Planes hat in Bezug auf den Ist-Zustand keine Auswirkungen auf die Luftqualität.

Bei Durchführungdes Planungsvorhabens kommt es im Vergleich zur derzeitigen Situation zu keiner

erheblichen Veränderungder Umweltsituation.

Der Verzicht auf die Änderungendes B-Planes würdedaher auch zu keiner Verbesserung des

Umweltzustandes führen.

Geplante MaßnahmenzurVermeidung, Vemngerung und Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Die mit der Aufstellung des B-Planes III ermittelten und festgesetzten Ausgleichsmaßnahmenbleiben von der

1. Änderungunberührt.

Fürdie zusätzlich möglichen baulichen Vorhaben Tennisptatz und Vereinshaus ist ein zusätzlicherAusgleich

in Form von Anpflanzung einer Feldhecke und Entsiegelungen vorgesehen.

In Betracht kommende anderweitiae Planunasmöatichkeiten

Da es sich um eine Änderungeines bestehenden B-Ptanes handelt, entfallen anderweitige

Planungsmögtichkeiten.
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7.3. Grünordnung

Einari

Durch die Anlage des Tennisplatzes und dem geplanten Bau eines Vereinshauses liegt ein Eingriff in Natur

und Landschaft im Sinne des §8 BNatSchG vor, der auszugleichen ist.

Die Vorschriften des §1a Abs. 2 und 3 sowie §9 Abs 1a BauGB zur Festsetzung von Flächenoder

Maßnahmenzum Ausgleich oder zur Minderung der zusätzlichzu erwartenden Beeinträchtigungder

Leistungsfähigkeitdes Naturhaushaltes sind anzuwenden.

Die Änderungdes Baufeldes am Museum betrifft in erster Linie die Lage. Wesentliche Änderungender

Flächedes Baufeldes ergeben sich nicht.

Die Anderung der Art der baulichen Nutzung auf den Fturstücken29/2, 30, 31 und 33 ist nicht ats Eingriff in

Natur und Landschaftzu werten. Wesenttiche Erweiterungen der vorhandenen Gebäudewerden

ausgeschlossen.

Der mit Nebengebäuden und befestigten Zufahrten und StellplätzenüberbaubareGrundstücksanteilwird

durch die Grundflächenzahlbegrenzt.

Bestand

Die fürden Tennisplatz einbezogenen Flurstücke11/4, 10/5 und 9/5 waren zum Teil in die Bewirtschaftung

der angrenzenden Ackerflächeneinbezogen. Zum Teil wurden sie als Bolzplatz mitgenutzt, ein geringer Teil

lag brach.

Flurstück8/1 wurde mit Flurstück7/2 füreine Stallanlage genutzt.

Auf 7/2 wurde eine gewerblich genutzte Halle errichtet, die zwischenzeitlich infolge Insolvenz wieder leer

steht.

Die Ställeauf Flurstück8/1 wurden seit über10 Jahren nicht mehr genutzt. Zwei kleinere Ställesind

eingestürzt,das Gebäudedes großenStalles weist ebenfalls erhebliche Schädenauf.

Das umgebende Geländeiiegt brach. Ein kleiner Teil wurde in die angrenzende Ackemutzung einbezogen.

Im Mittel könnendie neu einbezogenen Flächenals "Brachflächeder Dorfgebiete" (14.11.2) angesprochen

werden. GeschützteBiotope sind durch die Erweiterung des Geltungsbereiches nicht betroffen.

Ausqleich

Der Biotopverlust durch die Anlage des Tennisplatzes soll durch Anlage einer 195 m langen 3-reihigen

Feldhecke ausgeglichen werden. Obwohl der Tennisplatz keine gebundene Deckschicht besitzt, ist durch das

stark verdichtete Material eine Teilversiegelung zu berücksichtigen.

Durch die Hecke wird der Ortsrand markiert, eine Strukturierung der Landschaft erreicht und ein

Biotopverbund zu den straßenbegleitendenGehölzenan der LandesstraßeL11 hergestellt.

Die zu pflanzenden Arten sind entsprechend der Festsetzungen des rechtskräftigenB-Planes auszuwählen.

Die Hecke ist 3-reihig auszuführen. Der Abstand zwischen den Reihen ist mit 1,50 m und der Abstand in der

Reihe mit 1,0 m einzuhalten. Die Gesamtbreite ist mit 6,0 m zu berücksichtigen.
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Auf Flurstück8/1 soll ein Vereinshaus errichtet werden. Die maximale Grundflächedes Gebäudeswurde mit

150 m2 festgesetzt.

Stellplätzemit ihren Zufahrten und sonstigen Nebenanlagen sind gemäß§19 (4) BauGB zusätzlich in einem

Umfang von 50 % möglich,durch die Festsetzungen in Teil B des B-Planes reduziert auf40 %.

Somit kann die maximale möglicheversiegelte Fläche210 m2 betragen.

Durch Abriss des Stalles und der Stallruinen wird gleichzeitig eine Flächevon ca. 570 m2 entsiegelt.

In der Summe entsteht durch das Vereinshaus keine zusätzlicheFlächenversiegelung.

Die Flächeist bereits durch die ehemaiige Nutzung als landwirtschaftlicher Betriebsstandort geprägt.

ZusätzlicheBeeinträchtigungendes Landschaftsbildes entstehen nicht.

(

Bewertung der Umweltauswirkungen - Bilanz

Die Beurteilung von Kompensationserfordernis und geplantem Ausgleich erfolgte entsprechend der
"Hinweise zur Eingriffsregelung" herausgegeben vom Landesamt fürUmwelt, Naturschutz und Geologie

Mecklenburg-Vorpommern (Schriftenreihe des LUNG MA/, Heft 3, 1999), durch Bestimmung des

Kompensationserfordernisses auf Grund betroffener Biotoptypen.

Im Bereich der einbezogenen Flächenund in der in Bezug aufdie Baunutzung geändertenFlächebefinden

sich keine geschützten Biotope.

Die neu einbezogenen Flächen(Tennisplatz) sind vom FFH-Gebiet "Wald- und Gewässerlandschaftvon

GroßUpahl und Boitin" (DE 2238-302) durch die Ortslage abgeschirmt. Auswirkungen aufdas FFH-Gebiet

dessen Grenze der des Naturschutzgebietes entspricht sind daher nicht zu erwarten.

Auch aus derÄnderungder baulichen Nutzung von "Ferienhausgebiet" in "Allgemeines Wohngebiet" ergeben

sich keine Anderungen der Auswirkungen auf das FFH-Gebiet.

Die Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfungbesteht nicht.

Bestimmuna des KomDensationserfordernisses auf Grund betroffener BiotoDtvDen

- Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung

Biotoptyp
gem. Anlage 9

Flächenverbrauch
durch ha

Kompen- „ .. , . .
sations- Kompensationserfordernis

wertzahl + Zuschlag Versiegelung
* Korrekturfaktor

Wertstufe Freiraumbeeintrachtigungsgrad
Flächenäquvalent

ha

Brachflächeder Tennisplatz
Dorfgebiete 54 f36/10.000 0,195
14.11.2

Nebenanlagen, Stell-
plätzeam Vereinshaus
0,4V150/10.000 0,006

1,5 (1,5+0,5)
f 0,75 =1,5

1,5 (1,5+0,5)
"0,75 =1,5

0,293

0,009

0,302
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- Flächengröße

Der Flächenverbrauchergibt sich aus dem 54 x 36 m großenTennisptatz.

Die Flächedes geplanten Vereinshauses ist kleiner als die des abgerissenen Stalles und wird an dieser

Stelle nicht berücksichtigt. Einbezogen werden aber die Nebenanlagen und Stellplätze.

- Versiegelung

fürdie Teilversiegelung des Tennisptatzes wird das Kompensationserfordemis gemäßTabelle 2 der
"Hinweise zur Eingriffsregelung" ebenso wie das der Nebenanlagen und Stellplätze

um den Betrag von 0,5 erhöht.

- Durch die Näheder vorhandenen Bebauung und der Landesstraßeist die Freiraumbeeinträchtigunggering.

Abstand < 50 m, Faktor 0,75

- Biotoptypen mit einer Werteinstufung >: 2 sind im Bereich der Wirkzone nicht vorhanden.

- Ein Bereich mit "hervorragender Bedeutung fürden Naturhaushatt" ist nicht gegeben

aeolante Maßnahmenzur Kompensation

Kompensations-
maßnahme

Fläche
ha

Wertstufe gem.
Anlage 11 und 9

Kompensations-
wertzahl

gem. Tabelle 2
Flächenäquivalent

Wirkungsfaktor ha

Feldhecke 3-reihig
195m"6m

Entsiegelung
Schaffung sonst.

Grünanlagen

0,117

(570-150)/10.000
= 0,042

1.5

O.B 0,281

0,063

0,344

- Die Wertstufe der 3-reihigen Feldhecke wird gemäßAnlage 11 mit 2 festgesetzt. GemäßTabelle 2 wurde

aus der sich daraus ableitenden Kompensationswertzahl ein mittlerer Wert von 3 gewählt. Die Lage am

Ortsrand wurde mit einer Abminderung des Wirkungsfaktors auf 0,8 berücksichtigt.

- Die Entsiegelung überdie max. Größedes Vereinshauses hinaus wird durch die Berücksichtigungdes sich

wahrscheinlich einstellenden Biotoptyp "sonstige Grünanlage"(13.10.2) und der Erhöhungder

Kompensationswertzahl um 0,5 bewertet.
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0,302 ha

0.344 ha

+ 0,042 ha

Durch die Satzung zur 1. Anderung des B-Plan III wird aufden einbezogenen Flurstücksteileneine Bebauung

und die Anlage eines Tennisplatzes möglich. Dadurch wird eine zusätzlicheFlächenversieglungentstehen.

Unter Berücksichtigungder vorgeschlagenen Maßnahmenist ein Ausgleich jedoch möglich. Eine wesentliche

Beeinflussung der Landschaft entsteht nicht, da die Flächenunmittelbar an die vorhandene Bebauung und

die Landesstraßeangrenzen und von dieser geprägtwerden.

Fürden nicht versiegelten Teil der einbezogenen Flächeist eine Umwandlung des Biotoptyps "Brachfläche

des Dorfgebietes" in ein Gemisch aus verschiedenen Biotoptypen der Gruppe 13 "Grünanlagendes

Siedlungsbereichs" zu erwarten. Im Mittel kann von einer vergteichbaren Wertigkeit dieser Flächen

ausgegangen werden.

Juli 2006

Die Gemeindevertretung hat die Begründungam

KleinUpahl,den^..^.^..., 2006

^'/.<.^

T Bürgermeister

Begründung 1. Anderung B-Plan III Klein Upahl 14


